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Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Schranz, tvlag. Ederer, Ing. Nedwed 

und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Gedenktafeln in Bundesgebäuden 

In Österreich und im Ausland hat die unserer demokratischen Republik unwürdige 

Anbringung einer Gedenktafel in der Landesverteidigungsakademie für einen 

Exponenten der beiden faschistischen Regimes - nach Ansicht der Anfragesteller 

zu Recht - heftige Kritik ausgelöst. Die Anfragesteller würden daher eine sofortige 

Entfernung dieser Tafel begrüßen. Dies umso mehr, als keinerlei Anlaß besteht, 

Erinnerungsob jekte an den Austrofaschismus und an die NS-Barbarei in öffentlichen 

Gebäuden anzubringen. 

Abgesehen von diesem aktuellen Anlaß muß es überhaupt fraglich erscheinen, ob es 

gestattet sein soll, an Gebäuden des Bundes Gedenktafeln ohne ausreichende Über

prüfung der zu gedenkenden Personen, Institutionen oder des betreffenden 

geschichtlichen Anlasses anzubringen. Es wäre daher sinnvoll, zu diesem Zweck 

eine wissenschaftliche Kommission einzurichten, deren Aufgabe es wäre, derartige 

Gedenktafeln hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den Grundsätzen unserer 

Verfassung und Gesellschaftsordnung zu überprüfen. Die unterfertigten Abgeordneten 

sind deshalb der Ansicht, daß künftig die Anbringung von Gedenktafeln ohne Zustimmung 

des ressortzuständigen Bundesministers für Bauten und Technik und vorherige Prüfung 

durch eine solche Kommission überhaupt zu unterbleiben hat. Sie stellen daher an 

den Bundesminister für Bauten und Technik die nachstehende 

A n fra g e: 

Sind Sie bereit, dafür zu sorgen, daß aus Anlaß der in Diskussion stehende Gedenk

tafel an der Landesverteidigungsakademie innerhalb der Beantwortungsfrist dieser 

Anfrage eine wissenschaftliche I<ornrnission eingerichtet wird, die auch die gegen

ständliche Gedenktafel überprüft, wobei das Ergebnis dieser Prüfung Grundlage für 

eine endgültige Entscheidung über diese ,Tafel sein 8011?\ 
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